
1817
Editores Medicorum Helveticorum

S A M W  W E I T E R E  O R G A N I S AT I O N E N  U N D  I N S T I T U T I O N E N

Schweizerische Ärztezeitung | Bulletin des médecins suisses | Bollettino dei medici svizzeri | 2012;93: 49

Die SAMW-Richtlinien «Intensivmedizinische 
Massnahmen» in der Vernehmlassung

Seit der Veröffentlichung der ersten SAMW-Richt-
linien «Grenzfragen der Intensivmedizin» im Jahr 
1999 haben sich die Möglichkeiten der Lebenserhal-
tung mit technischen und medikamentösen Mitteln 
weiterentwickelt. Entsprechend sind auch in der Be-
völkerung die Erwartungen an die Erfolgsaussichten 
medizinischer Behandlungen bis ins höchste Lebens-
alter gewachsen. Die Intensivmedizin ist heute zu-
nehmenden Spannungen ausgesetzt, die zwischen 
den Ansprüchen von Patienten, Angehörigen und 
zuweisenden Ärzten bestehen; solche Spannungen 
erwachsen auch aus den ethischen Fragestellungen 
nach der Sinnhaftigkeit bestimmter Interventionen, 
und aus den Grenzen des Finanzierbaren, die von 
Politik, Versicherungen und Verwaltung vorgegeben 
werden. Zudem zeichnet sich ein Personalmangel 
ab, der umso stärker ins Gewicht fällt, als die Intensiv-
medizin zunehmend mit Aufgaben konfrontiert ist, 
die nicht zu ihrem primären Aufgabenbereich ge-
hören. In diesem Spannungsfeld bedarf es klarer 
Grundlagen und Empfehlungen für den Einsatz in-
tensivmedizinischer Massnahmen. Die Richtlinien 

aus dem Jahr 1999 konnten diese Entwicklungen je-
doch noch nicht berücksichtigen. Daher hat die Zen-
trale Ethikkommission im März 2010 eine Subkom-
mission unter dem Vorsitz von Prof. Reto Stocker 
(Zürich) damit beauftragt, die Richtlinien «Grenzfra-
gen der Intensivmedizin» umfassend zu revidieren.

Der Geltungsbereich der revidierten Richtlinien 
umfasst alle intensivmedizinischen Massnahmen, die 
zur Diagnostik und Therapie von akut lebensbedroh-
lichen Zuständen und Krankheiten eingesetzt wer-
den. Intensivmedizinische Massnahmen kommen 
zwar meist auf einer Intensivstation zur Anwendung, 
sie werden aber auch in der präklinischen Notfall-
situation, auf der Notfallstation oder auf der Abtei-
lung eingesetzt und sind deshalb auch ausserhalb der 
Intensivstation vom Geltungsbereich der Richtlinien 
erfasst. Der Richtlinien-Entwurf äussert sich zu den 
Zielen und zum Umfang der Intensivtherapie, und er 
definiert die für die Entscheidungsfindung relevanten 
Grundbegriffe. Schliesslich führt er aus, was dies für 
die Umsetzung in den einzelnen medizinischen Be-
reichen bedeutet. Ein besonderes Gewicht legen die 
Richtlinien auf die Entscheidungsprozesse auf der 
Intensivstation (z. B. bei Aufnahme, Verlegung und 
Triage). Im Anhang zu den Richtlinien werden die 
gebräuchlichen Scoringsysteme beschrieben sowie 
Empfehlungen zur Umsetzung der Richtlinien formu-
liert.
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Der Senat der SAMW hat den Richtlinien-Entwurf 
am 29. November 2012 zur Vernehmlassung ver-
abschiedet. Die Vernehmlassung läuft bis Ende 
Februar 2013; interessierte Personen und Orga-
nisationen sind zur Stellungnahme eingeladen. 
Die Richtlinien sind auf der Website der SAMW 
abrufbar: www.samw.ch/de/Ethik/Richtlinien/
Richtlinien-in-Vernehmlassung.html
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